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Maßgaben aufgrund des EinigVtr vgl. BBergG Anhang EV 
(+++ Stand: Zuletzt geändert durch Art. 123 V v. 25.11.2003 I 2304 +++) 
! Änderung durch Art. 12g Abs. 14 G v. 24. 8.2004 I 2198 (Nr. 45) noch 
nicht berücksichtigt ! 
 
BBergG § 3 Bergfreie und grundeigene Bodenschätze 
 
(1) Bodenschätze sind mit Ausnahme von Wasser alle mineralischen Rohstoffe in festem 
oder flüssigem Zustand und Gase, die in natürlichen Ablagerungen oder Ansammlungen 
(Lagerstätten) in oder auf der Erde, auf dem Meeresgrund, im Meeresuntergrund oder im 
Meerwasser vorkommen. 
 
(2) Grundeigene Bodenschätze stehen im Eigentum des Grundeigentümers. Auf bergfreie 
Bodenschätze erstreckt sich das Eigentum an einem Grundstück nicht. 
 
(3) Bergfreie Bodenschätze sind, soweit sich aus aufrechterhaltenen alten Rechten (§§ 
149 bis 159) oder aus Absatz 4 nichts anderes ergibt: 
Actinium und die Actiniden, Aluminium, Antimon, Arsen, Beryllium, Blei, Bor, Caesium, 
Chrom, Eisen, Francium, Gallium, Germanium, Gold, Hafnium, Indium, Iridium, Kadmium, 
Kobalt, Kupfer, Lanthan und die Lanthaniden, Lithium, Mangan, Molybdän, Nickel, Niob, 
Osmium, Palladium, Phosphor, Platin, Polonium, Quecksilber, Radium, Rhenium, Rhodium, 
Rubidium, Ruthenium, Scandium, Schwefel, Selen, Silber, Strontium, Tantal, Tellur, 
Thallium, Titan, Vanadium, Wismut, Wolfram, Yttrium, Zink, Zinn, Zirkonium - gediegen 
und als Erze außer in Raseneisen-, Alaun- und Vitriolerzen -; 
Kohlenwasserstoffe nebst den bei ihrer Gewinnung anfallenden Gasen; 
Stein- und Braunkohle nebst den im Zusammenhang mit ihrer Gewinnung auftretenden 
Gasen; Graphit; 
Stein-, Kali-, Magnesia- und Borsalze nebst den mit diesen Salzen in der gleichen 
Lagerstätte auftretenden Salzen; Sole; 
Flußspat und Schwerspat. 
Als bergfreie Bodenschätze gelten: 
1. alle Bodenschätze im Bereich des Festlandsockels und, 
2. soweit sich aus aufrechterhaltenen alten Rechten (§§ 149 bis 159) nichts 
anderes ergibt, 
a) alle Bodenschätze im Bereich der Küstengewässer sowie 
b) Erdwärme und die im Zusammenhang mit ihrer Gewinnung auftretenden 
anderen Energien (Erdwärme). 
 
(4) Grundeigene Bodenschätze im Sinne dieses Gesetzes sind nur, soweit sich aus 
aufrechterhaltenen alten Rechten (§§ 149 bis 159) nichts anderes ergibt: 
1. Basaltlava mit Ausnahme des Säulenbasaltes; Bauxit; Bentonit und andere 
montmorillonitreiche Tone; Dachschiefer; Feldspat, Kaolin, Pegmatitsand; 
Glimmer; Kieselgur; Quarz und Quarzit, soweit sie sich zur Herstellung von 
feuerfesten Erzeugnissen oder Ferrosilizium eignen; Speckstein, Talkum; 
Ton, soweit er sich zur Herstellung von feuerfesten, säurefesten oder 
nicht als Ziegeleierzeugnisse anzusehenden keramischen Erzeugnissen oder 
zur Herstellung von Aluminium eignet; Traß; 
2. alle anderen nicht unter Absatz 3 oder Nummer 1 fallenden Bodenschätze, 
soweit sie untertägig aufgesucht oder gewonnen werden. 
BBergG § 4 Begriffsbestimmungen 
 
(1) Aufsuchen (Aufsuchung) ist die mittelbar oder unmittelbar auf die Entdeckung oder 
Feststellung der Ausdehnung von Bodenschätzen gerichtete Tätigkeit mit Ausnahme 
1. der Tätigkeiten im Rahmen der amtlichen geologischen Landesaufnahme, 
2. der Tätigkeiten, die ausschließlich und unmittelbar Lehr- oder 
Unterrichtszwecken dienen und 



3. des Sammelns von Mineralien in Form von Handstücken oder kleinen Proben 
für mineralogische oder geologische Sammlungen. 
Eine großräumige Aufsuchung ist eine mit Hilfe von geophysikalischen oder 
geochemischen Verfahren durchgeführte Untersuchung, wenn sie auf die Ermittlung von 
Kennwerten beschränkt ist, die großräumige Rückschlüsse auf das mögliche Vorkommen 
von Bodenschätzen zulassen. 
 
(2) Gewinnen (Gewinnung) ist das Lösen oder Freisetzen von Bodenschätzen 
einschließlich der damit zusammenhängenden vorbereitenden, begleitenden und 
nachfolgenden Tätigkeiten; ausgenommen ist das Lösen oder Freisetzen von 
Bodenschätzen 
 
1. in einem Grundstück aus Anlaß oder im Zusammenhang mit dessen baulicher 
oder sonstiger städtebaulicher Nutzung und 
2. in oder an einem Gewässer als Voraussetzung für dessen Ausbau oder 
Unterhaltung. 
 
(3) Aufbereiten (Aufbereitung) ist das 
1. Trennen oder Anreichern von Bodenschätzen nach stofflichen Bestandteilen 
oder geometrischen Abmessungen auf physikalischer oder 
physikalisch-chemischer Grundlage einschließlich der damit 
zusammenhängenden vorbereitenden, begleitenden und nachfolgenden 
Tätigkeiten, 
2. Brikettieren, Verschwelen, Verkoken, Vergasen, Verflüssigen und Verlösen 
von Bodenschätzen, 
wenn der Unternehmer Bodenschätze der aufzubereitenden Art in unmittelbarem 
betrieblichem Zusammenhang selbst gewinnt oder wenn die Bodenschätze in unmittelbarem 
räumlichem Zusammenhang mit dem Ort ihrer Gewinnung aufbereitet werden. Eine 
Aufbereitung liegt nicht vor, wenn eine Tätigkeit im Sinne des Satzes 1 mit einer 
sonstigen Bearbeitung oder Verarbeitung von Bodenschätzen (Weiterverarbeitung) oder 
mit der Herstellung anderer Erzeugnisse (Nebengewinnung) durchgeführt wird und das 
Schwergewicht der Tätigkeit nicht bei der Aufbereitung liegt; die Nutzung von 
Erdwärme ist einer Weiterverarbeitung gleichzustellen. 
 
(4) Wiedernutzbarmachung ist die ordnungsgemäße Gestaltung der vom Bergbau in 
Anspruch genommenen Oberfläche unter Beachtung des öffentlichen Interesses. 
 
(5) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder 
Personenhandelsgesellschaft, die eine der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten 
Tätigkeiten auf eigene Rechnung durchführt oder durchführen läßt. 
 
(6) Gewinnungsberechtigung ist das Recht zur Gewinnung von bergfreien oder 
grundeigenen Bodenschätzen. 
 
(7) Feld einer Erlaubnis, Bewilligung oder eines Bergwerkseigentums ist ein 
Ausschnitt aus dem Erdkörper, der von geraden Linien an der Oberfläche und von 
lotrechten Ebenen nach der Tiefe begrenzt wird, soweit nicht die Grenzen des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes einen anderen Verlauf erfordern. 
 
(8) Gewinnungsbetrieb sind Einrichtungen zur Gewinnung von bergfreien und 
grundeigenen Bodenschätzen. 
 
(9) Untergrundspeicher ist eine Anlage zur unterirdischen behälterlosen Speicherung 
von Gasen, Flüssigkeiten und festen Stoffen mit Ausnahme von Wasser. 
 
(10) Transit-Rohrleitung ist eine Rohrleitung, die vom Festlandsockel oder vom Gebiet 
eines anderen Staates in den Festlandsockel der Bundesrepublik Deutschland führt oder 
diesen durchquert. 
 
 
 



Dritter Abschnitt Feldes- und Förderabgabe 
 
BBergG § 30 Feldesabgabe 
 
(1) Der Inhaber einer Erlaubnis zur Aufsuchung zu gewerblichen Zwecken hat jährlich 
eine Feldesabgabe zu entrichten. 
 
(2) Die Feldesabgabe ist an das Land zu entrichten, in dem das Erlaubnisfeld liegt; § 
137 bleibt unberührt. 
 
(3) Die Feldesabgabe beträgt im ersten Jahr nach der Erteilung fünf Euro je 
angefangenen Quadratkilometer und erhöht sich für jedes folgende Jahr um weitere fünf 
Euro bis zum Höchstbetrag von fünfundzwanzig Euro je angefangenen Quadratkilometer. 
Auf die Feldesabgabe sind die im Erlaubnisfeld in dem jeweiligen Jahr für die 
Aufsuchung gemachten Aufwendungen anzurechnen. 
BBergG § 31 Förderabgabe 
 
(1) Der Inhaber einer Bewilligung hat jährlich für die innerhalb des jeweiligen 
Jahres aus dem Bewilligungsfeld gewonnenen oder mitgewonnenen bergfreien Bodenschätze 
eine Förderabgabe zu entrichten. Gleiches gilt für den Bergwerkseigentümer. Eine 
Förderabgabe ist nicht zu entrichten, soweit die Bodenschätze ausschließlich aus 
gewinnungstechnischen Gründen gewonnen und nicht wirtschaftlich verwertet werden. 
Satz 3 gilt nicht für die Errichtung eines Untergrundspeichers. 
 
(2) Die Förderabgabe beträgt zehn vom Hundert des Marktwertes, der für im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes gewonnene Bodenschätze dieser Art innerhalb des 
Erhebungszeitraums durchschnittlich erzielt wird. Für Bodenschätze, die keinen 
Marktwert haben, stellt die zuständige Behörde nach Anhörung sachverständiger Stellen 
den für die Förderabgabe zugrunde zu legenden Wert fest. 
 
(3) § 30 Abs. 2 gilt entsprechend. 
BBergG § 32 Feststellung, Erhebung und Änderung der Feldes- und Förderabgabe 
(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zur 
Durchführung der §§ 30 und 31 erforderlichen Vorschriften über die Feststellung des 
Marktwertes und des Wertes nach § 31 Abs. 2 Satz 2 sowie über die Erhebung und 
Bezahlung der Feldes- und Förderabgabe zu erlassen. Natürliche und juristische 
Personen können zur Erteilung von Auskünften verpflichtet werden, soweit dies zur 
Festsetzung des Marktwertes erforderlich ist. 
 
(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung für einen 
bestimmten Zeitraum 
1. Erlaubnisse, Bewilligungen und Bergwerkseigentum auf bestimmte 
Bodenschätze oder in bestimmten Gebieten von der Feldes- und Förderabgabe 
zu befreien, 
2. für Erlaubnisse auf bestimmte Bodenschätze oder in bestimmten Gebieten 
einen von § 30 Abs. 3 Satz 1 abweichenden Betrag und eine andere 
Staffelung festzusetzen, 
3. für Bewilligungen und Bergwerkseigentum auf bestimmte Bodenschätze oder in 
bestimmten Gebieten einen von § 31 Abs. 2 abweichenden Vomhundertsatz oder 
Bemessungsmaßstab festzusetzen, 
soweit dies zur Anpassung an die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden 
Regelungen geboten, zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts, zur Abwehr einer Gefährdung der Wettbewerbslage der aufsuchenden oder 
gewinnenden Unternehmen, zur Sicherung der Versorgung des Marktes mit Rohstoffen, zur 
Verbesserung der Ausnutzung von Lagerstätten oder zum Schutz sonstiger 
volkswirtschaftlicher Belange erforderlich ist oder soweit die Bodenschätze im 
Gewinnungsbetrieb verwendet werden. Dabei dürfen die Abgaben höchstens auf das 
Vierfache des sich aus § 30 Abs. 3 Satz 1 oder § 31 Abs. 2 Satz 1 ergebenden Beträge 
erhöht werden. 
 
(3) Die Landesregierungen können die Ermächtigung nach den Absätzen 1 und 2 durch 



Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. 
 
Vierter Abschnitt Fundanzeige 
 
BBergG § 33 Anzeige und Entschädigung 
 
(1) Wer einen bergfreien Bodenschatz entdeckt, ohne zu seiner Aufsuchung oder 
Gewinnung berechtigt zu sein, und der zuständigen Behörde die Entdeckung unverzüglich 
anzeigt, kann von demjenigen, der auf Grund dieser Anzeige eine Bewilligung für den 
 
Bodenschatz erhält, Ersatz der Aufwendungen verlangen, die ihm im Zusammenhang mit 
der Entdeckung entstanden sind. Dies gilt nicht, wenn der Bodenschatz unter Verstoß 
gegen § 6 entdeckt worden oder die Lagerstätte dieses Bodenschatzes bereits bekannt 
ist. 
 
(2) Die Anzeige muß Angaben über den Zeitpunkt der Entdeckung, den Fundort mit 
Bezeichnung des Grundstücks, der Gemeinde und des Kreises sowie eine Beschreibung der 
Art und Beschaffenheit des Fundes enthalten. Die zuständige Behörde hat den 
Anzeigenden unverzüglich von der Erteilung einer Bewilligung zu benachrichtigen. 
 
Zweites Kapitel Grundeigene Bodenschätze 
 
BBergG § 34 Inhalt der Befugnis zur Aufsuchung und Gewinnung grundeigener Bodenschätze 
Für die Befugnis des Grundeigentümers, bei der Aufsuchung und Gewinnung grundeigener 
Bodenschätze nach Maßgabe dieses Gesetzes andere Bodenschätze mitzugewinnen, das 
Eigentum daran zu erwerben, Hilfsbaue anzulegen und fremde Grubenbaue zu benutzen, 
gelten, 
1. soweit sich dies nicht schon aus dem Inhalt des Grundeigentums und 
2. soweit sich nicht aus den §§ 149 bis 158 etwas anderes 
ergibt, § 7 Abs. 1 und die §§ 8 und 9 mit der Maßgabe entsprechend, daß an die Stelle 
des Erlaubnis-, Bewilligungs- und Bergwerksfeldes das Grundstück tritt, auf das sich 
das Grundeigentum bezieht. 
 


